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Mitglied von EXPERTsuisse 

Bericht der Revisionsstelle an den Stiftungsrat der 

 

Pensionskasse Alcan Schweiz, Zürich 
 

 

Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung 
 

Als Revisionsstelle haben wir die beiliegende Jahresrechnung der Pensionskasse Alcan Schweiz, 

bestehend aus Bilanz, Betriebsrechnung und Anhang, für das am 31. Dezember 2014 abgeschlos-

sene Geschäftsjahr geprüft. Die Angaben im Jahresrückblick (Seite 2 bis 3) unterliegen keiner 

Prüfpflicht der Revisionsstelle. 

 

Verantwortung des Stiftungsrates 

Der Stiftungsrat ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den gesetz-

lichen Vorschriften, der Stiftungsurkunde und den Reglementen verantwortlich. Diese Verant-

wortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung einer internen 

Kontrolle mit Bezug auf die Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen 

Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist der Stiftungsrat für die 

Auswahl und die Anwendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme 

angemessener Schätzungen verantwortlich. 

 

Verantwortung des Experten für berufliche Vorsorge  

Für die Prüfung bestimmt der Stiftungsrat neben der Revisionsstelle einen Experten für berufliche 

Vorsorge. Dieser prüft periodisch, ob die Vorsorgeeinrichtung Sicherheit dafür bietet, dass sie 

ihre Verpflichtungen erfüllen kann und ob die reglementarischen versicherungstechnischen Best-

immungen über die Leistungen und die Finanzierung den gesetzlichen Vorschriften entsprechen. 

Für die für versicherungstechnische Risiken notwendigen Rückstellungen ist der aktuelle Bericht 

des Experten für berufliche Vorsorge nach Artikel 52e Absatz 1 BVG in Verbindung mit Artikel 

48 BVV 2 massgebend. 

 

Verantwortung der Revisionsstelle 

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrech-

nung abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Ge-

setz und den Schweizer Prüfungsstandards vorgenommen. Nach diesen Standards haben wir die 

Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jah-

resrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist. 

 

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungs-

nachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die 

Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst 

eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von 

Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer die 

interne Kontrolle, soweit diese für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die 

den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsur-

teil über die Wirksamkeit der internen Kontrolle abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Be-

urteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der 

vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. 

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und 

angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden. 
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Prüfungsurteil 

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2014 abge-

schlossene Geschäftsjahr dem schweizerischen Gesetz, der Stiftungsurkunde und den Reglemen-

ten. 

 

 

Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher und anderer Vorschriften 
 

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Zulassung (Art. 52b BVG) und 

die Unabhängigkeit (Art. 34 BVV 2) erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht verein-

baren Sachverhalte vorliegen. 

 

Ferner haben wir die weiteren in Art. 52c Abs. 1 BVG und Art. 35 BVV 2 vorgeschriebenen 

Prüfungen vorgenommen. Der Stiftungsrat ist für die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben und 

die Umsetzung der statutarischen und reglementarischen Bestimmungen zur Organisation, zur 

Geschäftsführung und zur Vermögensanlage verantwortlich.  

 

Wir haben geprüft, ob 

 

 die Organisation und die Geschäftsführung den gesetzlichen und reglementarischen Bestim-

mungen entsprechen und ob eine der Grösse und Komplexität angemessene interne Kontrolle 

existiert; 

- die Vermögensanlage den gesetzlichen und reglementarischen Bestimmungen entspricht; 

- die Alterskonten den gesetzlichen Vorschriften entsprechen;  

- die Vorkehren zur Sicherstellung der Loyalität in der Vermögensverwaltung getroffen wurden 

und die Einhaltung der Loyalitätspflichten sowie die Offenlegung der Interessenverbindungen 

durch das oberste Organ hinreichend kontrolliert wird; 

 die vom Gesetz verlangten Angaben und Meldungen an die Aufsichtsbehörde gemacht wurden; 

- in den offen gelegten Rechtsgeschäften mit Nahestehenden die Interessen der Vorsorgeeinrich-

tung gewahrt sind. 

 

Wir bestätigen, dass die diesbezüglichen anwendbaren gesetzlichen, statutarischen und reglemen-

tarischen Vorschriften eingehalten sind. 

 

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen. 
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Beilage: 

- Jahresrechnung bestehend aus Bilanz, Betriebsrechnung und Anhang 
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